
                                                                              Gemeinderats- und
                                                                          Wahlkarte Bürgermeister/innenwahl 2XXX

Fortlaufende Zahl                 Vor- und Familienname                                                                                                       Geburtsjahr
im Wählerverzeichnis

Gemeinde                                                Straße/Gasse/Platz, Hausnummer

Mit meiner Unterschrift erkläre ich eidesstattlich, dass
ich persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ge-
wählt habe.

Bezirk                                                                   Wahlsprengel                                                                            
                                                                                                                                                                                                                         

Mit dieser Wahlkarte können Sie Ihre Stimme für die Gemeinderats- und Bürgermeister/-
innenwahl 2XXX mittels Briefwahl auf folgende Weise abgeben:

• Füllen Sie bitte den bzw. die amtlichen Stimmzettel aus.
• Legen Sie die Stimmzettel in das beiliegende Wahlkuvert und verschließen Sie dieses.
• Geben Sie das Wahlkuvert in die Wahlkarte und verschließen Sie diese ebenfalls.
• Unterschreiben Sie unten auf der Wahlkarte Ihre eidesstattliche Erklärung.
• Geben Sie die unterschriebene Wahlkarte so bald wie möglich zur Post oder bei der Abgabestelle Ihrer

Gemeinde ab (Wahlkarten, die nicht bis zum ____________ (Wahltag), ____________ (Wahlschluss) ein-
gelangt sind, werden nicht in die Wahl miteinbezogen).

• Verloren gegangene Wahlkarten darf die Gemeinde keinesfalls ersetzen!
Nähere Informationen zur Verwendung der Wahlkarte für die Stimmabgabe in einem Wahllokal am Wahltag oder vor einer Wahlbehörde, wenn Ihnen der Besuch eines
Wahllokals am Wahltag wegen mangelnder Geh- und Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit oder wegen Ihrer Unterbringung in einem gerichtlichen Gefangenenhaus,
einer Strafvollzugsanstalt, im Maßnahmenvollzug oder in Hafträumen nicht möglich ist, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Wahlkreis

Amtsstampiglie
oder Bildmarke

Die oben genannte Person ist berechtigt, ihr Wahlrecht
auch außerhalb des Ortes, an dem sie im Wählerverzeich-
nis eingetragen ist, auszuüben.

Hinweis und Verifizierungshinweis im Fall einer Amtssignatur:

Ohne Unterschrift kann die Wahlkarte nicht miteinbezogen werden!

Unterschrift der Wählerin bzw. des Wählers:

Unterschrift der Bürgermeisterin
bzw. des Bürgermeisters;

für den (die) Bürgermeister(in)

Anlage 13

zum Oö. Wahlrechtsänderungsgesetz 2020

Anlage 6 zur Oö. Kommunalwahlordnung (Wahlkarte)

(Vorderseite)

Raum für
Barcode

oder 
QR-Code

Ort, Datum
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